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Je mehrdie frühern politiſchen Verhältniſſe des Vaterlandes, beſonders ſeiner

einzelnen Theile, den Einen aus dem Gedächtniſſe entſchwinden, Andern, welche

dieſelben nicht mehr in der Wirklichkeit geſehen haben, nur durchein ſorgfältiges

Studiumverſtändlich werden können, indeſſen auch in privatrechtlichen Verflech—

tungen ſich oft noch Wirkungen derſelben zeigen, deſto nothwendiger wird, ſelbſt in

praktiſcher Beziehung, die Erhaltungdieſer hiſtoriſchen Alterthümer. Einen Beitrag

dieſer Art ſoll unſer dießjähriges Blatt geben, indem es einige Hauptzüge der Ver—

faſſung der ehemaligen Grafſchaft Kyburgdarſtellt, freilich mehr als Beiſpiel und

keineswegs erſchöpfend, was der Raumnichtgeſtatten würde.

Die Gegenden, welche bis 1798 die Grafſchaft Kyburg bildeten, gehörten im

neunten und den nächſten Jahrhunderten theils in den Zürichgau, theils in den

Thurgau, und der Entſtehung der Grafſchaft liegt keineswegs die alte Gaueinthei⸗

lung aus der merovingiſchen und karolingiſchen Zeit zum Grunde. Denndieälteſte

Eintheilung, nach welcher der Zürichgau nur eine Abtheilung des Thurgausbildete,

und letzterer im Weſten durch die Reuß begränzt war, verſchwindet ſchon ſeit der

Mitte des neunten Jahrhunderts; beide Gauen erſcheinen von da an als völlig ge—

trennt und die Grafſchaft Kyburg bildete ſich aus Theilen beider. Sie begriff im

vierzehnten Jahrhundert die jetzigen Bezirke Pfäffikon, Winterthur und Andel⸗

fingen, den größern Theil des Bezirkes Bülach, einige Dörfer des Bezirkes Uſter,
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und vom Bezirke Regensberg das ſogenannte Neuamt. NurdieFreiherrſchaft Wülf—

lingen gehörte nicht zu der Grafſchaft, und die Stadt Winterthur wurde unter
öſterreichiſcher Herrſchaft von derſelben getrennt. Dasſelbe geſchah mit der Herr—

ſchaft Andelfingen durch Verpfändung, und im Jahre 1442 mit dem Neuamte.

Unter Zürcheriſcher Hoheit ſeit der Mitte des fünfzehnten Jahrhundertsenthielt ſie

ſiebenundvierzig Pfarrgemeinden. Die Entſtehung des kleinen Fürſtenthums (denn
als ſolches erſcheint die Grafſchaft nach allen Beziehungen), das von der Stamm—
burg des herrſchenden Geſchlechtes ſeinen Namen erhielt, iſt in dem allgemeinen

Entwicklungsgange des deutſchen Reiches zu ſuchen. Das Geſchlecht tritt im zwölf⸗
ten Jahrhundert aus dem frühern Dunkel hervor; ſein männlicher Stammerliſcht
zwar ſchon im Jahre 1263, aber die Grafſchaft geht danne auf die weib⸗
lichen Verwandten über.

Die Auflöſung der alten Gauverfaſſung, nach welcher der Graf als Beamter

des Königs in einem weitern Kreiſe die hohe Gerichtsbarkeit geübt und die Krieger
des Gaues angeführt hatte, beginnt ſchon in der karolingiſchen Zeit. Geiſtliche

und weltliche Große erhielten für ihre Beſitzungen die Befreiung von der gräflichen
Amtsgewalt und ihre Herrſchaften wurden zu ſogenannten Immunitäten, in denen

ſie ſelbſt die gräfliche Gewalt beſaßen. Der Amtsbezirk der Grafen wurde dadurch

enger beſchränkt, die Gaue ſelbſt immer mehrzerſplittert und ihre Gränzen ver—

wiſcht. Aber auch in der Stellung der Grafen zum Königeentſtand zugleich eine

wichtige Veränderung.Die bloße Amtsgewalt, die der König urſprünglich nach

Willkür vergeben hatte, und der damit in Verbindung ſtehende Genuß von größern

oder kleinern Reichsgütern, wurde unvermerkt erbliches Eigenthum mächtiger Ge⸗

ſchlechter, deren Glieder das Grafenamt bekleideten. Die eigenthümlichen Beſitzun⸗

gen eines ſolchen Hauſes vermiſchten ſich mit dem Reichsgute und letzteres wurde

ebenfalls Familiengut des herrſchenden Geſchlechtes. Sobildeten ſich kleinere und

größere Fürſtenthümer im deutſchen Reiche, in denen die Stellvertreter des Kö—

nigs, die früher in ſeinem Namen undals ſeine Beamte die Verwaltung beſorgt

hatten, nun im zwölften und dreizehnten Jahrhundert nicht mehr als Beamte, ſon—

dern als Fürſten unter dem Namen von Herzogen, Markgrafen, Landgrafen und

Grafen auftraten, unter denen dann wieder einzelne Herrſchaften mit geringern

oder bedeutendern Gerechtſamen ſtehen. — Dieß nun war auch der Gang,welchen
es mit der Entſtehung der Grafſchaft Kyburg nahm. Ihre völlige Ausbildung

ſcheint erſt ins Jahr 1218 zu fallen, wo der Hauptſtamm des Geſchlechtes der

Zäringer erloſch Seit dem Endedes eilften Jahrhunderts beherrſchte dieſes mäch—
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tige Geſchlecht das nordöſtliche oder alamanniſche und das burgundiſche Helvetien

bis an die Aare; jenſeits dieſes Fluſſes war ſeine Gewalt beſtritten durch die geiſt—

lichen und weltlichen Großen des romaniſchen Helvetiens. Auch über die kybur—

giſchen Grafen ſcheinen ſie die herzogliche Gewalt geübt zu haben. Ihr Erlöſchen

befreite dieſe Grafen von einem mächtigen Obern und erhob ſie in die Reihe un—

mittelbarer und mächtiger Reichsſtände. Graf Ulrich von Kyburg war mit Anna,

der Schweſter des letzten zäringiſchen Herzogs, Berthold's V., vermählt. Durch

des Letztern Tod, im Jahre 1218, fielen die zäringiſchen Beſitzungen im burgun—

diſchen undalamanniſchen Helvetien an das kyburgiſche Haus, und da die von ihm

geübte herzogliche Gewalt, oder das Reichsvikariat, nicht wieder an einen Großen

vergeben wurde, ſo ging ſie unvermerkt in den Kreiſen, wo die Grafen von Ky—

burg von früher her im Beſitze der landgräflichen, d. h. der oberſten richterlichen

Gewalt geweſen waren, auch an dieſe über. So entſtand eine Grafſchaft Kyburg

in dem angegebenen Umfange, deren Herr nun keinen andern Obern mehrkannte,

als den deutſchen König. — Doch das kyburgiſche Haus genoßnicht langedieſe

fürſtliche Würde. Schon im Jahre 1263 erloſch ſein Mannsſtamm mitGraf

Hartmann dem Aeltern, und die Grafſchaft kam an ſeinen Schweſterſohn, Graf

Rudolf von Habsburg, der nachher, 1273, den deutſchen Königsthron beſtieg. Sie

blieb, ſowie das Aargau, lange Zeit ein Stützpunkt der habsburgiſchen oder öſter—

reichiſchen Macht in Helvetien. Doch als dieſe im Kampfe mit den Eidgenoſſen

immer mehr ſank und die Herzoge durch Verpfändung von Gütern und Einkünften

theils geleiſtete Kriegsdienſte bezahlen, theils die Mittel zuBeſtreitung ihres Auf⸗

wandes ſammeln mußten, wurde um das Jahr 1377 Winterthur an Ulrich von

Bonſtetten, die Grafſchaft Kyburg an deſſen Bruder Johann verpfändet. Nach

dem TodedesLetztern lösten die beiden Brüder Donatus und Diethelm von Tog—

genburg dieſelbeim Jahre 1384 von den Erben an ſich, worauf ſie nach Donatus

Tode (1400) an deſſen Tochter Kunigunde kam, die mit dem Grafen von Mont—

fort⸗Bregenz vermählt war. Noch hatten ſich die Herzoge von Oeſterreich das

Löſungsrecht vorbehalten; aber als imJahre 1415 Acht und Bann gegen Herzog

Friedrich ausgeſprochen wurde, ſo exklärte Kaiſer Sigmund die Grafſchaft für eine

Reichspfandſchaft und entzog den Oeſterreichern das Recht, ſie wieder an ſich zu

löſen. Dieſes Recht ertheilte er 1424 der Stadt Zürich, die ſich durch Bezahlung

der Pfandſumme an die Gräfin von Montfort und durch andere Summen,dieſie

dem Kaiſer vorſtreckte, in den Beſitz der wichtigen Landſchaft ſetzte. Sich ſelbſt

aber und ſeinen Nachfolgern behielt der Kaiſer das Recht der Löſung vor. Bis

—
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zum Jahre 1442 blieb Zürich im Beſitze der Grafſchaft, mußte ſie dann aber, als

es ſich mit Kaiſer Friedrich II. verbüundete, wieder an Oeſterreich abtreten. Nur

der Theil, welcher auf der linken Seite der Glatt liegt, das ſogenannte Neuamt,

wurde von der Grafſchaft getrennt und den Zürichern als eigen überlaſſen. Doch

als nach Beendigung des verwüſtenden Krieges der Eidgenoſſen gegen Oeſterreich

und Zürich, welchen jenes Bündniß zum Ausbruch gebracht hatte, Herzog Sig—

mund außer Stande war, die Summen, dieer an Zürich ſchuldete, zu bezahlen,

und der Beſitz der Grafſchaft, ſeit Zürich ſich mit den Eidgenoſſen ausgeſöhnt

hatte, immer unſicherer wurde, ſo verpfändete er dieſelbeim Jahre 1452 wieder

an Zürich, behielt aber dabei ſich und allen ſeinen Erben das Recht vor, ſie wieder

an ſich zu löſen. Die Summen,welche die Stadt ſeitdem Jahre 1424 nach und

nach auf die Erwerbung der ganzen Grafſchaft verwendete, betragen nach jetzigem

Gelde 203352 Schweizerfranken.

Das aufdieſe Weiſe erworbene Beſitzthum begriff erſtlich die alte Stamm—

burg der Grafen mit ihren weit herum zerſtreuten Gütern, ihren eigenen und hö—

rigen Leuten, verſchiedenartigen Einkünften und mit den Lehenpflichten vieler Edel—

leute gegen die Burg. Wasvonallem dieſem urſprünglich Reichsgut, was zärin—

giſches Erbe und was kyburgiſches Stammgutgeweſen, ließ ſich nicht mehr unter—

ſcheiden und kam auch nicht in die Frage; alles wurde als zur Burggehörig be—

trachtet. Der zweite wichtigere Theil beſtand in den ehemaligen Rechten des Reiches,

theils den gräflichen, welche die kyburgiſchen Grafen ſchon früher erworben hatten,

theils den herzoglichen, welche nach dem Erlöſchen der Zäringer an ſie gekommen

waren. Nurdie Landgrafſchaft im Thurgau, d. h. das Landgericht, welches die

Grafen von Kyburg und nachher die Habsburger beſeſſen und bei der Stadt Win—

terthur gehalten hatten, gehörte jetzt nicht mehr zu Kyburg. Kaiſer Sigmund

hatte dasſelbe nach der Aechtung Herzog Friedrichs von Oeſterreich (1415) ans

Reich gezogen und dann der Stadt Conſtanz verpfändet, welche es nach Kreuzlingen

verlegte.

Zu den erworbenen Reichsrechten gehörte als das Erſte die hohe Gerichtsbar—

keit, insbeſondere der Blutbann oder das Landgericht. Denn nur der König, oder

wer dazu von ihm die Vollmacht erhalten hatte, konnte nach altdeutſcher Rechts⸗

verfaſſung einem Gerichte über Leben und Tod vorſtehen. Damit hing die Wah⸗
rung des Landfriedens genau zuſammen, welche auch das Recht des allgemeinen
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Aufgebothes in ſich ſchloß, das früher Heerbann, jetzt Reispflicht) oder Mann—

ſchaftsrechtgenannt wurde. Dieſem Aufgebothe mußte nicht nur, wer in Lehens—

oder Dienſtverhältniſſen ſtand, ſondern jeder Einwohner der Grafſchaft folgen, und

überdieß zu gemeinſchaftlichen Bedürfniſſen des Krieges oder im Frieden auch Alle

beitragen, die nicht als Geiſtliche oder wegen beſonderer Leiſtungen für den Krieg,

namentlich durch befeſtigte Burgen, davon befreit waren. So lag in dem Begriffe

der Hoheit auch das Recht, Steuern für die Bedürfniſſe der Grafſchaft zu erheben.

Der Oberherr hatte ferner das Recht, alle in der Grafſchaft gelegenen Reichs—

güter den Vaſallen als Reichsafterlehen zu reichen; er war der Schirmvogt der

Kirchen und Klöſter; alle „Landzüglinge“, d. h. fremde Leute ), dieſich in ſei—

nem Gebiete niederließen, waren ſeine Leibeigenen; diejenigen, die fremden Herren

eigen blieben, waren doch ſeiner Hoheit unterworfen; er beerbte die Unehelichen

und führte die Aufſicht über die Vormünder der Wittwen und Waiſen; endlich

ſtand ihm die Begnadigung verurtheilter Verbrecher zu, ſowie das Recht, Geſetze

zu erlaſſen, nach denen die Richter zu ſprechen hatten.

Wie früher in dem Namen der Herzoge von Oeſterreich, ſo verwaltete nun

ein Vogt, der auf Kyburg ſaß, dieſe Hoheitsrechteim Namen des Rathes von

Zürich. Dazu wardie Grafſchaft ſchon von älterer Zeit her in gewiſſe Bezirke

getheilt. Die erſte Eintheilung ſcheidet ſiein die obere und untere. Dieallge—

meinen Steuern waren in zwölf Theile getheilt, wovon die obere Grafſchaft fünf,

die untere ſieben bezahlte. Allein ſchon vor dem Jahre 1482 findetſich dann wieder

eine Eintheilung der obern Grafſchaft oder des obern Amtes, und allmählig theilte

ſich die ganze Grafſchaft in ſechs Aemter; dieſe waren das obere, im ſüdlichen und

im ſüdöſtlichen Theile; das ennere (ijenſeitige) oder der mittlere Theil zwiſchen der

Toß und Thur; das untere im weſtlichen und das äußere im nördlichen Theile der

Grafſchaft. Die beiden übrigen, das Ilnauer⸗ und das Embracher⸗Amt, ſtanden

nicht ganz auf gleicher Linie mit den vier erſtern. An der Spitze eines jeden

Amtes warals erſter Polizei⸗ und Juſtizbeamter ein Untervogt, der in den beiden

letzten Aemtern Waibelvogt hieß und geringern Rang hatte. Auch die Wahlart

war verſchieden. In den drei erſten Aemtern verſammelte ſich das Volk unter

*) Reiſe für Kriegszug iſt bekannt; daher Reisläufer; diemigen mit oder ohne

Bewilligung der Obrigkeit in fremde Kriegsdienſte zogen.

**) Alsſolche bezeichnet das älteſte Grafſchaftsrecht diejenigen, welche * den Rhein,

die Aare oder den Wallenſee ins Land kommen. —
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Leitung des Landvogts und wählte aus ſeiner Mitte drei Männer, gus denen der

Rath zu Zürich den Untervogt erwählte. Im äußern Amtefand keine Volksver—

ſammlung Statt, ſondern der Landvogt ſchlug dem Rathe drei Männer vor; in

den beiden übrigen Aemtern wählte er die Waibelvögte ſelbſt, und der Rath be—

ſtätigte ſeine Wahl.

Der wichtigſte Zweig der Geſchäftsführung des Landvogts war die Juſtizver—

waltung. Die Criminalgerichtsbarkeit über die ganze Grafſchaft, ſobald ein Ver—

brechen Gefangenſchaft, Körperſtrafen oder höhere Geldbußen, als die niedern

Gerichte verhängen konnten, nach ſich zog, warausſchließlich den Richtertagen,

d. h. dem Gerichte, das der Landvogt nach Kyburg berief, vorbehalten. Dieſes

beſtand aus den beiden Landſchreibern, den drei Untervögten des obern, ennern

und untern Amtes und den beiden Fürſprechen ). Bei größern Vergehen, oder

wenn der Thäter dem äußern Amte angehörte, wurde auch der Untervogt dieſes

Amtes berufen. — Dieſes Gericht urtheilte in erſter und letzter Inſtanz, dem

Landvogte aber ſtand das Begnadigungsrecht zu. Bei ſchweren Verbrechen berief

der Landvogt auch noch einige Landrichter zu dem Richtertgge. Wenn dann aber

entſchieden wurde, daß das Verbrechen vom Landgerichte (Blutgerichte) müſſe

beurtheilt werden, ſo wurde ein Landtag verſammelt. Zu demſelben gehörten ne—

ben den beiden Landſchreibern, allen ſechs Untervögten und den zwei Fürſprechen

noch achtzehn Landrichter. Die Zahl war für jeden Bezirk beſtimmt; die Wahl

hatte der Landvogt. Dieſes Recht des Landvogts war ein Ueberbleibſel der alt—

deutſchen Rechtsverfaſſung, wo der Richter bei jedem Gerichtstage, wenn die

Freien verſammelt waren, für den einzelnen Fall die Urtheilsſprecher auswählte.

Der Landtag. Andemfeſtgeſetzten Tage verſammelte ſich das Gericht, wenn

der Angeklagte nicht entflohen war, Morgens frühe in der Burg. Um neun Uhr

nach Verrichtung des Gebetes verließ es dieſelbe, und begab ſich in feierlichem Zuge

aufden Gerichtsplatz unter einer Linde nahe bei der Kirche, denn nur unter Gottes

freiem Himmelgeſtattete deutſches Recht über Menſchen zu richten). Vor dem

) de h. Anwälden. Die zwei Fürſprechen wurden von dem Landvogte und den mit

Verlegung der Steuern beauftragten Beamten aus den ſämmtlichen Landrichtern der Graf—
ſchaft gewählt.

*Einzelnes in dieſer Form des Blutgerichtes wurde zwar ſpäter verändert, aber in
der Hauptſache blieb das Alterthümliche immer. Derletzte Landtag der Grafſchaft im Jahre

1791 wurde noch unter der Linde bei der Kirche gehalten. Nur wenn es die Witterung

*

—
—
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Landvogte, der aber an dieſem Tage immer mit den Worten „Herr der Land—

richter“, angeredet wurde, werden Stab und Schwert, die Zeichen der Gewalt über

Leben und Tod getragen. DerGerichtsplatz war in den älteſten Zeiten mit einge—

ſteckten Haſelſtaben, an denen eine Schnur geſpannt war, ſpäter mit Schranken

umgeben. Indieſen Kreis tritt der Landvogt mit den beiden Landſchreibern; die

ſechs Untervögte bleiben außer den Schranken. Dannruftein Landſchreiber jeden

Landrichter einzeln in die Schranken, und nun wird auch der Angeklagte vordie—

ſelben geſtellt. Jetzt fragt der Landvogt einen Richter bei ſeinem Eide, ob es Tags—

zeit ſei zu richten; denn nur bei Tage, vorzüglich Vormittags durfte nach deutſchem

Rechte Gericht gehalten werden, und jedes Gericht ſchloß ſich mit Sonnenuntergang.

Hat der Gefragte und hierauf die übrigen Richter dieſe Frage bejahet, ſo fragt

der Landvogt wieder beim Eide, ob das Gericht ſolle gebannt werden und wie hoch.

Der Bannverbietet‚Hand und Mund“, ſo daß Keiner ungefragt ſprechen oder

ſeinen Platz verlaſſen darf. Der Fürſprech erwiedert: „Herr der Landrichter,

mich dünkt billich und recht, daß man das Gericht ſolle verbannen an die hohe

Buß, daß niemand den andern ſume (hindre) mit ſeinen Worten oder Werken

einer well dann ein Urtheil ſprechen, oder mit Recht darwider reden.“ Nachdem

auch die ſämmtlichen Richter eingeſtimmt, gibt der Landvogt einem Gerichtsdiener

den Stab und dieſer bannt das Gericht mit obigen Worten. Nunſpricht der

Landvogt: „Iſt jemand da, der etwas zu ſchaffen hat, der magſich verfür—

„ſprechen“ (einen Fürſprech wählen). Die Untervögte bitten hierauf um einen

Fürſprech und der Landvogt weiſet ihnen den einen der Grafſchaftsfürſprechen
an. Seine Weigerung bewirkt eine neue Anfrage des Landvogtes an die Richter:

„Urtheilet auf euern Eid, ob es nicht billig, daß der Fürſprech zu ihnen ſtehen

„undihre Klage führen ſoll?“ ) Machdemſich die Richter erklärt haben, ſpricht

der Fürſprech: „Herr der Landrichter, ſo dinge ich und halte bevor das Für—

„ſprechen⸗ und Landgericht-Recht, daß, wo ich ihnen ihre Wort und Antwort

nicht darthun würde, daß ſie alsdann möchten von mir ſtahn (abſtehen) zum An—

„dern, vom Andern zum Dritten, damit ſie auf den heutigen Tag nienen (in

„nichts) verkürzt würden.“ Jetzt befiehltihm der Landvogt, ſich zu den Unter⸗

durchaus nöthig machte, wurde das Gericht in der Kirche oder unter einem Dache im

Schloßhofe gehalten —

*) Nachſchwäbiſchem und ſächſiſchem Landrechte war jeder, der dazu aufgefordert wurde,

verpflichtet,das Amt des Fürſprechen zu übernehmen.
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vögten zu ſtellen, und fragt dieſe, an wen ſie etwas zu ſprechen haben. Sielaſſen

durch den Fürſprechen antworten: „an den armen Menſchen, ſo hier zugegen

„vor dem Landgerichte ſteht.“ Dieſer wird nun vom Landvogte aufgefordert,ſich

auch zu verfürſprechen. In ſeinem Namenbegehrt ein Gerichtsdiener den an—

dern Grafſchaftsfürſprechen, und nachdem dieſer auf dieſelbe Weiſe dazu genö—

thigt worden und den nämlichen Vorbehalt gemacht hat, befiehlt ihm der Land—

vogt, ſich zu dem Angeklagten zuſtellen.

Sind nundieſe Vorbereitungen vollendet, ſo bittetder Fürſprech der Kläger

um Exlaubniß, mit dieſen und einigen Mitgliedern des Gerichtes zu Rathe zu

gehen. Sie wird ihm vom Landvogteertheilt, und einige Richter begeben ſich mit

den Untervögten und ihrem Fürſprechen in die Kirche, um dort Rath zu halten.

Der Grunddavon liegt in dem ausgeſprochenen Banne; umſich frei zu beſpre—

chen, müſſen ſie ſich entfernen. Nachdem ſie zurückgekehrt, und die Richter ihre

Plätze wieder eingenommen haben, verlangt der Fürſprech die Verleſung der Ver—

gicht (Bekenntniß des Angeklagten). Auch darüber fragt der Landvogtdie Richter

beim Eide, „ob es billig, daß dasſelbe geſchehe.“ Nachdem die Vergicht verle⸗

ſen iſt und der Angeklagte auf die Frage des Landvogts, ob er die Wahrheit *

derſelben anerkenne, mit Ja geantwortet hat, trägt der Fürſprech der Kläger

ſeine Anklage vor. Hierauf erhält der Fürſprech des Angeklagten aufdieſelbe

Weiſe Erlaubniß, ſich mit dieſem und einigen Richtern zu einer Berathung zu

entfernen. Nachdem ſie zurückgekehrt, bittetder Fürſprech um Gnade, worauf

der Andere die Klage nochmals vorträgt und die Sache ans Rechtſetzt, der Er—

ſtere aber mit Wiederholung ſeiner Bitte antwortet. Hieraufſetzen ſich die beiden

Fürſprechen wieder an ihre Plätze innert den Schranken und der Landvogt fordert

den Fürſprech der Kläger auf, „ſich auf ſeinen Eid zu erkennen, welche Strafe

„der Angeklagte verdiene.“ Dieſer begehrt nun, ſich mit dem ganzen Landgerichte

berathſchlagen zudürfen. Dasſelbe begehrt auf geſchehene Anfrage der Fürſprech

des Angeklagten. Auch über dieſe Begehrenentſcheidet wieder nicht der Landvogt,

ſondern er fragt die Richter bei ihrem Eide, und nun verläßt das ganze Gericht

mit Ausnahme des Landvogts den Kreis. Nachdem ſie ſich dann in der Kirche

berathen haben, kehren ſie an ihre Plätze zurück. Jetzt richtet der Landvogt das

Wort an den Fürſprech der Kläger: „Ich han dich angfragt um ein Urtheil; do

„haſt du ein Verdank genommenfürdie Landrichter; und dieweil du dich mit denen

berathen, ſo erkenne dich auf die gethane Klag, und auf deinen Eid, was dich

„Recht donkt.“ DerGefragte eröffnet hierauf das Urtheil und ein Richter nach

*

—J



— —

dem Andern wird gefragt, ob er es ſo ausgeſprochen, wie ſie es in dem Rathe ge—⸗

funden und wie es jeden bei ſeinem Eide auch ſelbſt recht bedünke. Später wurde

das Urtheil bei der Berathung in der Kircheſchriftlich abgefaßt und der Gefragte

begehrte dann, daß es verleſen werde; worauf der Landvogt die Richter aufforderte:

„Urtheilet bei Euerm Eide, ob das Urtheil geſchrieben ſteht, wie es Urtheil und

„Recht gegeben hat.“ — Vondieſem Urtheil fand nun keine Appellation Statt;

dasLandgericht war inappellabel und zugleich verpflichtet, ſich nur ans ſtrenge

Recht zu halten. Dagegen ſtand dem Landvogt das alte Königsrecht der Begnadi—

gung zu. Fand er Grund, dasſelbe anzuwenden, ſo fragte er den Fürſprech des

Verurtheilten, ob er etwas anzubringen habe, woraufſich dieſer vom Sitze erhob
(das Urtheil ſprachen die Richter ſitzend aus) und den Landvogt bat, das Urtheil

aus Gnade zu mildern, der hierauf ſeinen Ausſpruch that. — Nachdem dann der

Verurtheilte weggeführt iſt, fragt der Landvogt wieder den erſten Richter an—

„Urtheile bei deinem Eid, wenn jemand, wer der wäre, ſo dieſem Urtheil ahnden

„oder äfern, oder ſichdes armen Menſchen (Miſſethäters) beladen wollt mit Wor—

„ten oder mit Werken, oder ſchüfe gethan werden, ob ernicht in gleiche Band

und Strafegeſtellt werden ſollt, als dieſer arme Menſch.“ Aufdieſelbe Weiſe

werden dann noch die Richter angefragt, ob nicht das Eigenthum des Verurtheilten

der Oberkeit in Zürich ſolle verfallen ſein, doch daß zuerſt der Grafſchaft alle Un—

koſten ſollen erſetzt werden. Endlich fragt der Landvogt einen Richter: „Urtheile

„bei deinem Eid, ob ich auf heutigen Tag nicht genug gerichtet, aufſtehen und

„den Stab von mirlegen ſolle: oder ſo noch jemand vorhanden, der vor einem

Landgerichte weiters zu ſchaffen habe, daß er es auch thun möge.“ Erſt nachdem

die Richter die Frage bejahet haben, ſtehet der Landvogt auf und das Gericht kehrt

in demſelben feierlichen Zuge in das Schloß zurück *).

So ſinden ſich in dieſer ganzen Form des Landtages noch viele Spuren der

altdeutſchen Rechtsverfaſſung. Nicht von dem Landvogte oder oberſten Landrichter,

der in die Stelle der alten Landgrafen getreten, geht das Urtheil aus; dasſelbe

*) Einſolcher Landtag unter der Linde zu Kyburg iſt von dem Künſtler für dieſes Blatt

gewählt worden. Im Hintergrunde erblickt man rechts die Kirche; der Landrichter hat das

Schwert vor ſich liegen als Zeichen des Blutgerichtes. — In Fällen, wo der Landvogtſelbſt

im Namen des Rathes von Zürich als Kläger auftrat, nahm ein Untervogt ſeine Stelle

als Landrichter ein. So geſchah es 1584, als der Landvogt Lavater und der Rathsherr

Naſal einen Mann vor dem Landgerichte anklagten, weil er die ausgeſtellte Urfehde gebrochen

hatte. Damals führte der Untervogt von Oberwinterthur den Vorſitz

2
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wird unter ſeinem Vorſitze von den Urtheilerngefunden“. Ihmbleibt die Leitung

des Gerichtes, die Vollziehung des Urtheils und das Recht, dasſelbe zu mildern.

Dieälteſte Form des Gerichtes, wo die Verſammlung aller freien Männer des

Bezirks dasſelbe bildete und durch ihren Beifall den Ausſpruch der Urtheiler be—

ſtätigte, erſcheint zwar nicht mehr, und die Urtheiler werden nicht in jedem ein—

zelnen Falle gewählt: allein ſchon unter Carl dem Großen finden ſich bleibende Ur—

theiler, und wie früher der „Ring“, in welchem der Richter und die Urtheiler

ſaßen, von der Verſammlung der freien Männer umgeben war, die beim Gerichte

erſcheinen mußten, ſo war nun das Gericht von derfreiwillig ſich einfindenden

Menge umgeben. — Andere Spurenderalten Gerichtsverfaſſung finden ſich noch

in der Form derjenigen Landtage, welche über entflohene Mörder gehalten wurden

In ſolchen Fällen mußte drei Mal Landtag gehalten werden; der erſte auf der

Stelle, wo das Verbrechen war begangen worden; der zweite und dritte wurden

gewöhnlich zu Kyburg gehalten, ſpäter auch der erſte dorthin verlegt. Die Fragen

des Landrichters über Tagszeit, Verbannung des Gerichtes, über Wahl eines Für—

ſprechs für den Kläger ſind die oben angegebenen. Hat nun dieſer den Angeklagten

genannt, ſo ruft der Gerichtsknecht demſelben drei Male, worauf der Kläger nach

erhaltener Erlaubniß ſich mit einigen Richtern zur Berathung entfernt und nachher

ſeine Klage vorträgt. Dann fordert ihn der Landvogt auf, weil er nichts weiter

höre und Niemandenſehe, der Antwortgebe, ſo ſolle er ſich auf ſeinen Eid erkennen,

was ihn Recht bedünke. Die Antwortiſt: „Herr der Landrichter, ich erkenne mich

Zauf meinen Eid, daß manden Gerichtsknecht ſolle fragen,ob er dem N. N.

„verkündet hab, wenn, wo, ob das zu Hus und Hofgeſchehen ſei“, denn die

Vorladung mußte bei der Wohnung des Angeklagten geſchehen, Hierauf tritt der

Gerichtsknecht in den Kreis und ſagt auf ſeinen Eid,er habe dem M. M. zu

„Hus und Hofuf den oder den Tag allhar an das Gericht verkündt, und ihm

„dem Sächer (Thäter) us Geheiß des Landrichters ein fryg ſicher Geleit an das

„Recht geben.“ — Hieraufſpricht der Fürſprech, „ihn dünke Recht uf ſin Eid,

„daß man die Schranken des Gerichts an drygen (drei) Orten ufthun und der

Gerichtsknecht an jetlichem ufgethanen Ort ſolle rufen, bei der einen Luckaten

CEücke). „„N. N. kumm undgib Antwort umbdasUebel oder Todtſchlag, ſo du

„„an dem N. M. begangen haſt, Einiſt zum erſten Mal).“ Wyter ruft er by

„der andern Luckaten aber (wieder) mit vorgemeldeten Worten und zum andern

„Mal;das thut er auch bei der letzten Luckaten, und darzu zum dritten Mal.“

Nachdem der Gerichtsknecht dieſes vollzogen und jedesmal beigefügt hat, „darzu



gibt dir der Herr Landrichter ein frig ſicher Gleit an das Recht“, ſo wird der

Fürſprech wieder gefragt, und erkennt ſich auf ſeinen Eid,daß man ſolle warten

alſo lang, bis daß einer da dannen, als weit der Schall des Rufs glüt (geläu—

tet, getönt habe), möge gangen ſyn.“ Nachdem maneine Weile gewartet hat,

erklärt der Fürſprech auf die Frage des Landrichters, „Herr Landrichter, mich

Zdünkt Recht, daß man die Schranken wieder zuthun ſolle.“ Dann wird er wie—

der vom Landrichter aufgefordert: „ſo erkenn dich uf dine gethane Klag, was dich

„Recht dünkt.“ Der Fürſprech begehrt Verdank und geht mit allen Richtern aus

dem Ringan ein ſonder Ort“; der Landrichter aber bleibt ſitzen. Nachdem ſie

zurückgekommen, antwortet der Fürſprech auf die erneuerte Frage: Herr Land—

richter, diewyl ich niemand ſich (ſehe) noch hör, der welle Antwurt gen, ſo er—

kenn ich uf myn Eyd, daß der Kläger den erſten Tag habe erſtanden und behal—

zten; und ſo er wyter Rechts begehre, daß er alsdann Uech ) um witer Tag

anrufen möge.“ — Endlich erfolgte dann noch die Frage des Landvogts, ob er

um dieſe Sache heute genug gerichtet habe. Der folgende Landtag durfte dann we—

der früher noch ſpäter als in der dritten Woche gehalten werden. Hier warAlles

gleich wie am erſten. Am dritten konnte erſt das Urtheil geſprochen werden. Der

Anfang war wie an den beiden andern. Nachdem dannaberder Fürſprech ſich

mit den Richtern berathen hat, ſpricht er das gefundene Urtheil, inſofern des Ge—

tödteten Verwandte die Klage gethan haben, ſo aus: Ich erkenn mich uf myn

Eid, diewyl der Kläger den erſten und andern Landtag behept hab, all ſein (des

Angeklagten) liegend und fahrend (bewegliches) Gut unſern Herrn von Zürich uf

ihr Gnad verfallen ſyn ſolle; und daß vor allen Dingen dem Landgericht von

ſolchem Gutſin erlitenen Koſten ſolle abgetragen werden. Deßglichen, daß der

Thäter hiemit ſyn Lyb und Leben ſolle verwirkt han; dergeſtalt, ſo ihn des Ent—

„lipten Früntſchaft (Verwandte) in meiner Herren Gerichten und Gepieten, es ſige

in Stätten, uf Waſſer oder Land betreten, daß ſy ihn mit oder ohne Recht (rich—

terliches Urtheil) vom Leben zum Tod mögen bringen.“ *). Wurde aber im Na—

men der Oberkeit geklagt, ſo war das Urtheil: „daß der Thäter minen Herrn von

„Zürich Lyb und Lebenſolle verfallen ſyn; der Geſtalt, daß ſy, wo ſy ihn betre—

ten mögen, zu ſynem Lyb und Leben nach ſinem Verdienen richten“; in Rück—

ſicht ſeines Vermögens waren die Beſtimmungendieſelben.

9 Euch. DerLandrichter hingegen redet den Fürſprech und die Richter immer mit Du
an. Ebenſo wurdeerſelbſt in den Schreiben der Regierung Du genannt.

**) Dasalte Recht, früher auch Pflicht der Verwandten, die Blutrache zu üben.
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Dem Landtage und denRichtertagen waren in Folge der Hoheitsrechte alle

Einwohner der Grafſchaft unterworfen. Dagegen gabeskein allgemeines Civil—

gericht in derſelben, und die Verhältniſſe der einzelnen Ortſchaften waren ſehr

verſchieden. Für diejenigen, wo auch die niedern Gerichte, zu denen man die Ci—

vilgerichtsbarkeit zählte, an die Burg Kyburg gehörten, gab es drei Civilgerichte,

deren Verſammlungen Rechtstage, zuweilen auch Grafſchaftsgerichte hießen. Den

Gerichtsſprengel des Erſten, das zu Kyburg gehalten wurde, bildete das Obere,

Untere, Ilnauer⸗ und Embracheramt nebſt Wangen. Daszweite wurde von dem

Landvogte entweder in einem Wirthshauſe zu Winterthur oder auf dem Kelnhofe

bei dieſer Stadt für das ennere Amt gehalten. Für das äußere Amtbezeichnete

der Landvogt nach Willkür einen Ort des Bezirks, wo er denRechtstag halten

wolle. Dieſen Gerichten waren aber diejenigen Orte und Leute der Grafſchaft

nicht unterworfen, über welche ein anderer geiſtlicher oder weltlicher Herr die nie—

dere Gerichtsbarkeit beſaß. Nur die Bankerotte auch aus dieſen Orten kamen vor

dieſe Grafſchaftsgerichte; dann aber ſaß der weltliche oder geiſtliche Gerichtsherr,

oder ſein Bevollmächtigter mit zu Gerichte; alle übrigen Civilprozeſſe wurden von

den Gerichtsherren in ihren eigenen Gerichten entſchieden. Für alle dieſe Civilge—

richte aber, ſowohl der Grafſchaft, als der Gerichtsherren, war der Rath zu

Zürich das obere Appellationsgerichtund von den Rechtstagen, welche der Land—

vogt hielt, konnte eben ſowohl als von den Rechtstagen der Gerichtsherren in

Civilſachen an den Rath appellirt werden. Der Landvogt war hier keineswegs der

Verwalter der Hoheitsrechte, ſondern nur ein Gerichtsherr, der die niedere Ge—

richtsbarkeit in Civilſachen und über Polizeivergehen, da wo ſie zu der Burg Ky—

burg gehörte, gleich anderen Gerichtsherren theils ſelbſt zu verwalten hatte, theils

durch ſeine Unterbeamten verwalten ließ. Dieſe niedere Gerichtsbarkeit hatte völ—

lig den Charakter eines nutzbaren Privateigenthums, denn die Bußen, welche für

allerlei Polizeivergehen aufgelegt wurden, fielen dem Beſitzer der Gerichtsbarkeit

zu. Neben dem Landvogte kommender Biſchof von Conſtanz, die Aebte von Ein—

ſiedeln, Rheinau, Petershauſen, Rüti, St. Blaſien, die Pröbſte zu Kreuzlingen

und Embrach, der Johanniterorden, die Nonnenklöſter Töß, Paradies und St.

Catharinenthal, die Städte Schaffhauſen und Winterthur, mehrere Edelleute, auch

Landleute, welche zerfallene Burgen beſaßen, als Beſitzer ſolcher niedern Gerichts—

barkeiten vor. Die Meiſten konnten nur über ſolche Vergehen richten, wovon die

Buße nicht uͤber neun Pfund betrug; nur zwei oder drei konnten bis auf 18 Pfund

büßen. Nach einem Rathsbeſchluſſe von 1491 durften ſie auch niemanden in Gefan—



genſchaft ſetzen, ſondern ſie mußten gegen Ungehorſame bei dem Landvogte oder

bei der Regierung Hülfe ſuchen. Damitſie aber ihre Competenznicht überſchrei—

ten, waren ſie verpflichtet, dem Landvogte es anzuzeigen, ſo oft ſie Gerichthiel—

ten. Dannkonnteer ſelbſt gegenwärtig ſein, oder einen Unterbeamten hinſenden,

um jeden Eingriff in die hohe Gerichtsbarkeit zu verhüten. — Der Urſprung

dieſer niedern Gerichte iſt theils in der alten Eintheilung der Klaſſen der Ein—

wohner, theils in den Eigenthumsverhältniſſen des Mittelalters zu ſuchen, und

kann hier in dem beengten Raume unmöglich dargeſtellt werden. — DieZahldieſer

Gerichtsherrlichkeiten verminderte ſich übrigens, ſeit die Grafſchaft an Zürich ge—

kommen war, theils durch Käufe, welche die Regierung machte, theils durch die

Säkulariſtrung der Klöſter Embrach, Töß und Rüti. Einige derſelben wurden

mit den übrigen niedern Gerichten, welche der Landvogt zu verwalten hatte, ver—

einigt; andere beſondern Vögten M)aufgetragen,die zugleich Einnehmer der Gefälle

waren und zum Landvogte in demſelben Verhältniſſe ſtanden, wie die noch übrigen

Gerichtsherren. Aber auch von dieſen erkauften Gerichtsherrlichkeiten blieb ein

Theil noch Lehen von Fremden. Die Vogtei zu Benken z. B. war ein Lehen von

Rheinau, und Zürich ſtellte dafür dem Abte ein Rathsglied als Lehenträger, dem

dieſer dann das Lehen ertheilte. Ebenſo war die Burg und einige Güter zu Hegi

ein Lehen des Biſchofs von Conſtanz; die Vogtei und Gerichte zu Oberwinterthur

und zu Wieſendangen waren Lehen des Grafen von Fürſtenberg.

Dieſe niedern Gerichte mußten nach den alten Hofrechten (Offnungen, Hof—

rödeln, in einigen Gegenden Deutſchlands auch Weisthümer, Baurenſprachen ge—

nannt) gehalten werden, welche die vorzüglichſte Quelle für die Kenntniß des Volks—

lebens in den frühern Zeiten bilden. Ihr Inhalt ſtammt großen Theils aus Zeiten,

die weit älter ſind, als diejenigen, wo ſie endlich aufgeſchrieben wurden. Wiedie

uralten Volksrechte der deutſchen Volker Jahrhunderte lang nicht in Schrift ver—

faßt waren, ſo daß erſt vom fünften Jahrhundert an bis in die Zeiten Carls des

Großen allmälig die Aufzeichnung der weſtgothiſchen, burgundiſchen, ſaliſchen,

ripuariſchen, lombardiſchen, ſächſiſchen und frieſiſchen Geſetze, freilich mit ſpätern

Zuſätzen, erfolgte, ebenſo lebten die beſondern Gewohnheitsrechte, die ſich ſpäter

als die Volksrechte nur für die einzelnen Gemeinden (Höfe) bildeten, Jahrhunderte

lang bloß in mündlicher Ueberlieferung fort. Die Zeit der Aufzeichnung kann bei

vielen derſelben nicht mehr beſtimmt werden; die Aelteſten ſcheinen aber ins vier—

*) Zu Hegi, Laufen, Altikon.
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zehnte Jahrhundert zu gehören; bei andern läßt ſich das fünfzehnte nachweiſen. Die

gewöhnlichſte Art, wie bei der Aufzeichnung verfahren wurde, war folgende: In

einer Verſammlung aller zu dem Hofe gehörigen Leute eröffneten ältere Männer,

wie von Alters her die rechtlichen Verhältniſſe des Herrn und ſeiner Leute geweſen

ſeien; darum fangendie einzelnen Artikel gewöhnlich mit den Worten an: „DieLüt

Ceute) ſagen auch.“ Dannfragte der Herr die Gemeinde an, obdieſemalſoſei—

Aus dieſer Art der Abfaſſung erklären ſich auch manche höchſt auffallende Artikel
einzelner Offnungen, in denen ſich bald Scherz und Spott, bald ein gewiſſer Trotz

gegen den Herrn ſelbſt zeigt. Andere Offnungen haben hingegen die Form von

Verträgen zwiſchen dem Herrn und ſeinen Leuten, oder der Herrertheilt ſie dieſen

auf ihre Bitte. Dieſe ſind neuer und enthalten zwar Beſtimmungen, die mit den

ältern übereinſtimmen, tragen aber nicht das alterthümliche Gepräge. Der Inhalt

iſt, bei mancher Uebereinſtimmung im Einzelnen und ſogar in Redensarten, doch
im Ganzen ſehr mannigfaltig. Die Verſchiedenheiten entſtehen theils aus Oertlich⸗
keiten, theils daraus, daß es Offnungen des Grundherrn, oder des Vogts, oder
der Hofleute gibt,ſo daß beinahe jede einzelne Offnung wieder andere Gegenſtände

genauer behandelt. ImAllgemeinen bilden den Inhalt Beſtimmungen über die

Gerichte, welche der Gutsherr oder ſein Vogt auf dem Hofe zu halten hat, ferner

über perſönliche und dingliche Verhältniſſe der Hofleute zudem Herrn, und über die

Rechtsverhältniſſe der Leute zu einander und zu ſolchen, die nicht zu dem Hofe gehören

Zuden ſchon erwähnten Hoheitsrechten gehörte auch die Erhebung einer

Steuer unter dem Namen Brauch. Jährlich legte der Landvogt den beiden Land⸗
ſchreibern, den ſechs Untervögten und den Fürſprechen eine Rechnung vor über
die Unkoſten der Lande und Richtertage, an denen alle Beamten neben der Be—
wirthung noch ein Taggeld erhielten; ferner über alle Gefängnißkoſten, dienicht
aus dem Vermögen der Verbrecher konnten gedeckt werden; über die Fuhrlöhne
für alle zu der Burg nöthigen Bau⸗ und Brennmaterialien; über die Unterhaltung
einiger beſtimmten Straßen und Brücken, und über allerlei im Namen der Graf⸗
ſchaft gemachte Ausgaben, z„. B. Steuren an Brandbeſchädigte, Geſchenke von
Wappen in Fenſter *), Belohnungen für Exrlegung reißendereverſchie—

*) DasSchenken von gemalten Fenſterſcheiben theils in Kirchen andere öffentliche

Gebaude, theils auch in Privathäuſer von Seite der Regierungen war im ſechszehnten und
ſiebenzehnten Jahrhundert ſehr häufig.

**) Noch im Jahr 1610 wurden mehrere Wölfe in der — im ſechszehn⸗
ten Jahrhundert gab es zuweilen dort noch Bären.
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dene kleine Geſchenke, und über Bewirthung von Richtern, Beamten u. ſ. w. im

Schloſſe. Nachdem dieſe Rechnung geprüft war, wurden vier von hundert auf

die niedern Gerichtsherren, die übrige Summenach einem beſtimmten Verhältniſſe

auf die Theile der Grafſchaft verlegt.

—

In dem Brauche waren aberdieallge—

meinen Landesſteuren an die Obrigkeit nicht begriffen, welche früher in der Stadt

Zürich beinahe alle Jahre, auf dem Lande nurin beſondern Zeitumſtänden als

Reisgelder (Kriegsſteuren) ausgeſchrieben, und die dann ſeit dem ſiebenzehnten

Jahrhundert in einer eignen, der Grafſchaft zugehörigen, Schatzkammer im Schloſſe

Kyburg aufbewahrt, im Jahr 1798 aber von den Gemeindengetheilt wurden.

DieGrafſchaft bildete überhaupt unter zürcheriſcher Hoheit ein fürſich beſte—

hendes Ganzes. Aber auch unter den Bewohnern derſelben wurde, ſo verſchieden⸗

artig ihre Verhältniſſe wegen der niedern Gerichtsherrlichkeiten waren, doch der

Begriff, daß ſie zuſammen ein Ganzesbilden, immerfort lebhaft erhalten. Denn

über allen geiſtlichen und weltlichen Gerichtsherren ſtand immer der Landvogt auf

Kyburg als gemeinſchaftliches Oberhaupt, und die Verpflichtung zu Kriegszügen,

die in den ſtürmiſchen Zeiten des fünfzehnten und ſechszehnten Jahrhundertsſo oft

in Anſpruch genommen wurde, galt für alle Bewohner der Grafſchaft. Ein gemein—⸗

ſchaftliches Panner vereinigte die Krieger und ſie zogen früher unter demſelben in

beſondern Schaaren zu Felde. Dieſe Vermehrung der Kriegsmacht war auch der

wahre Zweck und der Hauptgewinn, welchen der Ankauf der Grafſchaft dem zürche⸗

riſchen Gemeinweſen brachte. Die Einkünfte, welche die Regierung und ihr Land⸗

vogt daraus zogen, kamen bei Weitem nicht den Zinſen des ausgelegten Kapitals

gleich; aber die Verbindung der großen Landſchaft mit den übrigen Erwerbungen

an Land und Leuten begründete ein Gemeinweſen, das, zwar ſo wenig als andere

frei von Flecken, doch in dereidgenöſſiſchen Geſchichte immereine der wichtigſten

Stellen behauptet hat.
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